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HAFTUNGSAUSSCHLUSS | Die in dieser Ausgabe stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der stän-
dige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Ge-
währ auszuschließen.

Steuerinformationen  
für September 2016
Die Bundesregierung will die Steuerhinterziehung durch manipulierte Kas-
senaufzeichnungen bekämpfen. Demzufolge hat sie nun einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, wonach elektronische Registrierkassen künftig über eine 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen müssen.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

�� Ein Disagio ist steuerlich nur dann sofort als Werbungskosten abziehbar, 
wenn es marktüblich ist. Zu den Kriterien hat sich nun der Bundesfinanzhof 
geäußert. Erfreulich: Wird eine Disagiovereinbarung mit einer Geschäfts-
bank wie unter fremden Dritten abgeschlossen, dann indiziert dies die 
Marktüblichkeit.

�� Der Bundesfinanzhof hält an seiner Rechtsprechung fest, die bei einer 
gleitenden Generationennachfolge die teilweise Übertragung von Mit-
unternehmeranteilen steuerneutral ermöglicht und damit die Aufdeckung 
stiller Reserven vermeidet. 

�� Die Einräumung von Parkmöglichkeiten an Hotelgäste ist keine steuerer-
mäßigte Beherbergungsleistung, sondern mit dem umsatzsteuerlichen 
Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern. Das gilt nach einer Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs auch dann, wenn hierfür kein gesondertes Entgelt 
berechnet wird und das Hotel zudem überhaupt nicht prüft, welche Gäste 
die Parkmöglichkeit nutzen.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für 
September 2016. Viel Spaß beim Lesen!
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ALLE STEUERZAHLER

Zweites Bürokratie entlastungsgesetz in der Pipeline 

| Die Bundesregierung hat ein Zweites Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen, wodurch vor allem 
die mittelständische Wirtschaft entlastet werden soll. Wichtige Punkte werden vorgestellt. |

Lieferscheine, die keine Buchungsbelege sind, 
sollen nicht mehr aufbewahrungspflichtig sein. 
Das heißt: Bei empfangenen (abgesandten) Lie-
ferscheinen, die keine Buchungsbelege sind, 
endet die Aufbewahrungsfrist mit dem Erhalt 
(mit dem Versand) der Rechnung. 

Die Grenze für die Abgabe der vierteljährlichen 
Lohnsteueranmeldung soll von 4.000 EUR auf 
5.000 EUR angehoben werden. Das bedeutet, 
dass monatliche Lohnsteuer-Anmeldungen zu-
künftig erst bei mehr als 5.000 EUR vorzuneh-
men sind.

Kleinbetragsrechnungen müssen nicht die um-
fangreichen Angaben des Umsatzsteuerrechts 
enthalten, um zum Vorsteuerabzug zu berechti-

gen. Die bisherige Grenze soll von 150 EUR auf 
200 EUR angehoben werden. 

Statt einer Schätzung der Beiträge zur Sozial-
versicherung im laufenden Monat sollen künftig 
die tatsächlichen Beitragswerte des Vormonats 
eingesetzt werden. Bisher ist diese Methode nur 
ausnahmsweise zulässig. 

Das Gesetz soll grundsätzlich am 1.1.2017 in 
Kraft treten. Ob im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren noch Änderungen vorgenommen 
werden, bleibt vorerst abzuwarten.

Quelle | Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Entlastung ins-

besondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie 

vom 3.8.2016

ALLE STEUERZAHLER

Besteuerung von Zinsen auf Rentennachzahlungen

| Die Finanzverwaltung hat ihre Sichtweise zur Besteuerung von Zinsen auf Rentennachzahlungen 
angesichts der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aus 2015 geändert. Das bedeutet: Die Zinsen 
sind nicht mehr als sonstige Einkünfte zu versteuern, sondern gelten als Einkünfte aus Kapitalver-
mögen. Dies ist regelmäßig günstiger. Denn wegen der Niedrigzinsphase dürfte der Sparer-Pausch-
betrag durch weitere Zinseinnahmen oftmals nicht verbraucht sein. |

Die neue Sichtweise gilt ab dem Veran-
lagungszeitraum 2016. Eine Anwendung in offe-
nen Fällen ist auf Antrag möglich.

Quelle | BMF-Schreiben vom 4.7.2016, Az. IV C 3 - S 

2255/15/10001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187044; BFH-Urteil 

vom 9.6.2015, Az. VIII R 18/12

leistet, sind sie insgesamt auf den Zeitraum 
gleichmäßig zu verteilen, für den die Vorauszah-
lung geleistet wird. Diese Regelung gilt aber 
nicht für ein Disagio, soweit es marktüblich ist.

VERMIETER

Disagio: Sofortabzug bei Marktüblichkeit

| Ein Disagio ist nur dann nicht sofort als Werbungskosten abziehbar, wenn es sich nicht im Rahmen 
des am aktuellen Kreditmarkt Üblichen hält. Wird eine Disagiovereinbarung mit einer Geschäftsbank 
wie unter fremden Dritten geschlossen, indiziert dies die Marktüblichkeit, so der Bundesfinanzhof in 
einem aktuellen Urteil. |

Hintergrund: Ausgaben sind für das Kalender-
jahr anzusetzen, in dem sie geleistet worden 
sind. Werden Ausgaben für eine Nutzungsüber-
lassung von mehr als fünf Jahren im Voraus ge-
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�◼ Sachverhalt

Zur Finanzierung eines Vermietungsobjekts hatte 
ein Steuerpflichtiger in 2009 ein Darlehen von 
rund 1,3 Mio. EUR aufgenommen (Zinsbindung 
10 Jahre, 2,85 % Nominalzinsen, Disagio 10 %). 
Das Disagio (ca. 130.000 EUR) wurde im Erstjahr 
als sofort abziehbare Werbungskosten ange-
setzt. Das Finanzamt akzeptierte indes nur einen 
marktüblichen Teil von 5 % und verteilte den 
restlichen Betrag gleichmäßig auf den Zinsbin-
dungszeitraum von zehn Jahren. Das Finanzge-
richt Rheinland-Pfalz bestätigte diese Handha-
bung. Der Bundesfinanzhof hingegen hob die 
Entscheidung auf und verwies den Streitfall zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
an die Vorinstanz zurück.

Die Entscheidung

Wird eine Zins- und Disagiovereinbarung mit 
einer Geschäftsbank wie unter fremden Drit-
ten geschlossen, indiziert dies die Marktüb-
lichkeit. Angesichts der üblichen Pflicht von 
Geschäftsbanken zur Risikokontrolle sind mit 
einer Geschäftsbank vereinbarte Zinsgestal-
tungen regelmäßig als im Rahmen des am Kre-
ditmarkt Üblichen zu betrachten. 

Diese Vermutung kann widerlegt werden, wenn 
besondere Umstände vorliegen, die dafür spre-

chen, dass der Rahmen des am Kreditmarkt 
Üblichen verlassen wird. Solche Umstände kön-
nen etwa in einer besonderen Kreditunwürdig-
keit des Darlehensnehmers, besonderen per-
sönlichen Beziehungen der Beteiligten zuein-
ander oder ganz atypischen Vertragsgestaltun-
gen liegen.

Beachten Sie | Soweit das Bundesfinanzminis-
terium in seinem Schreiben aus 2003 aus Verein-
fachungsgründen von der Marktüblichkeit aus-
geht, wenn für ein Darlehen mit einem Zinsfest-
schreibungszeitraum von mindestens fünf Jah-
ren ein Disagio in Höhe von bis zu 5 % vereinbart 
worden ist, bedeutet dies eine Sachverhaltstypi-
sierung. Handelt es sich jedoch um ein Disagio 
von mehr als 5 %, dann trifft diese Nichtbean-
standungsgrenze keine Aussage.

FAZIT | Da die Vereinbarung im Streitfall mit 
einer Geschäftsbank abgeschlossen wurde, ist 
die Marktüblichkeit der Abrede zu vermuten. 
Um diese Vermutung zu widerlegen, hätte das 
Finanzgericht die Einzelumstände der Vertrags-
gestaltung prüfen müssen.

Quelle | BFH-Urteil vom 8.3.2016, Az. IX R 38/14, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 186613; BMF-Schreiben vom 20.10.2003, Az. IV 

C 3 - S 2253 a - 48/03

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Gesetzentwurf: Manipulation von Registrierkassen  
soll mit neuer Sicherheitstechnik bekämpft werden 

| Die Bundesregierung will die Steuerhinterziehung durch manipulierte Kassenaufzeichnungen 
bekämpfen. Daher hat sie einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach elektronische Registrierkassen 
künftig über eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung verfügen müssen. Die folgenden 
Informationen basieren im Kern auf einer Zusammenstellung des Bundesfinanzministeriums. |

Zertifizierte technische  
Sicherheitseinrichtung
Nach dem Gesetzentwurf sollen die Grundauf-
zeichnungen einzeln, vollständig, richtig, zeitge-
recht und geordnet auf einem Speichermedium 
gesichert werden. Elektronische Aufzeichnungs-
systeme müssen dafür über eine zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung verfügen, die 
aus drei Bestandteilen besteht: Sicherheitsmo-
dul, Speichermedium und digitale Schnittstelle. 

Das Sicherheitsmodul gewährleistet, dass Kas-
seneingaben mit Beginn des Aufzeichnungsvor-
gangs protokolliert und später nicht mehr uner-
kannt manipuliert werden können. Auf dem 
Speichermedium werden die Einzelaufzeichnun-
gen für die Dauer der Aufbewahrungsfrist ge-
speichert. Die digitale Schnittstelle gewährleis-
tet eine Datenübertragung für Prüfungszwecke. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) soll die technischen Anforde-
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rungen an diese Sicherheitseinrichtung definie-
ren und anschließend entsprechende Anbieter-
lösungen zertifizieren. 

Die von der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt entwickelte INSIKA-Smartcard erfüllt 
bereits heute viele Anforderungen des vorgese-
henen Zertifizierungsverfahrens. Diese Smart-
card dürfte somit ohne größeren Aufwand nach 
kleineren, noch erforderlichen Anpassungen als 
ein technisches Sicherheitsmodul zertifiziert 
werden können. 

Beachten Sie | Der Gesetzentwurf sieht nicht 
die Einführung einer allgemeinen Registrier-
kassenpflicht vor. Zudem beinhaltet der Ent-
wurf keine Belegausgabepflicht. Allerdings soll 
gesetzlich geregelt werden, dass jedem Kunden 
das Recht zusteht, einen Beleg zu fordern. 

Steuerkontrolle durch Kassen- 
Nachschau und Sanktionen

Ergänzend zu den bereits vorhandenen Instru-
menten der Steuerkontrolle soll als neues Ins-
trument eine Kassen-Nachschau gesetzlich 
eingeführt werden. Diese Kassen-Nachschau 
ist keine Außenprüfung im Sinne der Abgaben-
ordnung (AO), sondern ein eigenständiges Ver-
fahren zur zeitnahen Aufklärung steuererhebli-
cher Sachverhalte im Zusammenhang mit der 
ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäfts-
vorfällen mittels elektronischer Aufzeichnungs-
systeme oder offener Ladenkassen.

Bei einer Kassen-Nachschau soll der Amtsträ-
ger ohne vorherige Ankündigung in den Ge-
schäftsräumen des Steuerpflichtigen die Ord-
nungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Bu-
chungen von Kasseneinnahmen und -ausgaben 
überprüfen können. Sofern ein Anlass zu Bean-
standungen der Kassenaufzeichnungen, -bu-
chungen oder der zertifizierten technischen Si-
cherheitseinrichtung besteht, kann der Amts-
träger ohne vorherige Prüfungsanordnung zur 
Außenprüfung übergehen.

Werden Verstöße gegen die neuen Verpflichtun-
gen zur ordnungsgemäßen Nutzung der techni-
schen Sicherheitseinrichtung festgestellt, sollen 
diese als Steuerordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße von bis zu 25.000 EUR geahndet wer-
den können. 

Inkrafttreten

Derzeit gibt es keine Kassensysteme, die die An-
forderungen des neuen Zertifizierungsverfah-
rens erfüllen. Die einzuführende zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung soll aber bei 
vielen Kassensystemen nachgerüstet werden 
können. Die Bundesregierung geht davon aus, 
dass 1,7 Mio. Kassen nachgerüstet werden kön-
nen und 411.000 Kassen neu angeschafft werden 
müssen. 

Das Gesetz soll am Tag nach der Verkündung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Die Vorgaben 
zur zertifizierten technischen Sicherheitsein-
richtung, zur Kassen-Nachschau und zur Sank-
tionierung sollen erstmals ab dem 1.1.2020 an-
zuwenden sein.

Übergangsregelung: Wurden Regis trierkassen 
nach dem 25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 ange-
schafft, dann dürfen diese Kassen bis zum 
31.12.2022 weiter verwendet werden. Vorausset-
zung: Sie entsprechen den Anforderungen des 
Schreibens des Bundesfinanzministeriums vom 
26.11.2010 (u. a. Einzelaufzeichnungspflicht) und 
sie sind bauartbedingt nicht aufrüstbar, sodass 
sie die Anforderungen des § 146a AO-Regie-
rungsentwurf nicht erfüllen.

PRAXISHINWEIS | In diesem Zusammenhang ist 
auf eine weitere Übergangsregel hinzuweisen. 
Das Schreiben des Bundesfinanzministeriums 
vom 26.11.2010 sieht nämlich für Registrierkas-
sen ohne Einzelaufzeichnung und ohne Datenex-
portmöglichkeit Erleichterungen vor, wenn diese 
nicht mit Softwareanpassungen und Speicherer-
weiterungen aufgerüstet werden können. Dieses 
Zugeständnis der Verwaltung endet indes zum 
31.12.2016, sodass diese Geräte nur noch bis zum 
Jahresende einsetzbar sind. Diese Frist wird 
durch den Gesetzentwurf nicht verlängert.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es sich 
bis dato „nur“ um einen Gesetzentwurf handelt, 
sodass im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
noch Änderungen möglich sind. 

Quelle | Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulatio-

nen an digitalen Grundaufzeichnungen vom 13.7.2016; BMF mit 

Fragen und Antworten: Schutz vor Manipulationen an elektro-

nischen Registrierkas sen, unter www.iww.de/sl1928; BMF-

Schreiben vom 26.11.2010, Az. IV A 4 - S 0316/08/10004-07
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FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Es bleibt dabei: Keine Aufdeckung stiller Reserven  
bei gleitender Generationennachfolge

| Der Bundesfinanzhof hält an seiner Rechtsprechung fest, die bei einer gleitenden Generationen-
nachfolge die teilweise Übertragung von Mitunternehmeranteilen steuerneutral ermöglicht und damit 
die Aufdeckung stiller Reserven vermeidet. |

�◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Vater seinen Mitunterneh-
meranteil an einer Kommanditgesellschaft (KG) 
teilweise auf seinen Sohn übertragen. Ein Grund-
stück, das wegen der Vermietung an die KG zum 
Sonderbetriebsvermögen des Vaters gehörte, be-
hielt er jedoch zurück. Zwei Jahre später übertrug 
der Vater das Grundstück auf eine von ihm ge-
gründete Grundstücksgesellschaft. Das Finanz-
amt hatte die Schenkung zunächst einkommen-
steuerneutral behandelt, wollte dann aber wegen 
der Grundstücksübertragung rückwirkend alle 
stillen Reserven in dem auf den Sohn übertrage-
nen KG-Anteil besteuern. Dies lehnte der Bundes-
finanzhof jedoch ab.

Die spätere Übertragung zurückbehaltener 
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermö-
gens  steht der einmal gewährten Buchwertpri-
vilegierung (d. h. Übertragung ohne Aufdeckung 
der stillen Reserven) für die Schenkung des Teil-
Mitunternehmeranteils nicht entgegen. Maß-
geblich war, dass der Vater seinen Gesellschafts-
anteil nur teilweise auf den Sohn übertragen, im 
Übrigen aber behalten hatte. 

Kern der Entscheidung ist, dass der Bundesfi-
nanzhof eine Haltefrist für den Übertragenden 
ausdrücklich verneint. Im Gegensatz zu dem 
Beschenkten bestehen daher für den Schenker 
keine Haltefristen in Bezug auf sein zurückbe-
haltenes Vermögen.

PRAXISHINWEIS | Der Bundesfinanzhof stellte 
in seiner Entscheidung erneut ausdrücklich klar, 
dass er trotz der Einwendungen der Finanzver-
waltung (Nichtanwendungserlass) an seiner ge-
festigten Rechtsprechung festhält. Danach ist 
das Buchwertprivileg auch für die unentgeltliche 
Übertragung einer bis zum Übertragungszeit-
punkt verkleinerten, aber weiterhin funktionsfä-
higen betrieblichen Einheit zu gewähren. 

Quelle | BFH-Urteil vom 12.5.2016, Az. IV R 12/15, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 187043; BFH-Urteil vom 2.8.2012, Az. IV R 

41/11; BFH-Urteil vom 9.12.2014, Az. IV R 29/14; Nichtanwen-

dungserlass: BMF-Schreiben vom 12.9.2013, Az. IV C 6 - S 

2241/10/10002

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Opfergrenze: Unterhaltsleistungen auch bei  
mehrjähriger Steuernachzahlung abziehbar

| Unterhaltsleistungen sind im Veranlagungszeitraum 2016 bis zu 8.652 EUR als außergewöhnliche 
Belastungen abziehbar – aber nur unter gewissen Voraussetzungen. Insbesondere ist die Opfergrenze 
zu beachten, wonach die Aufwendungen in einem angemessenen Verhältnis zum Nettoeinkommen 
des Leistenden stehen müssen. Werden im zu betrachtenden Jahr hohe Steuernachzahlungen geleis-
tet, sinkt die Opfergrenze. Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, wie Steuerzahlungen eines 
Selbstständigen bei der Berechnung des maßgeblichen Nettoeinkommens anzusetzen sind. |

Bei Selbstständigen und Gewerbetreibenden, 
deren Einkünfte naturgemäß stärkeren 
Schwankungen unterliegen, ist bei der Ermitt-
lung des Nettoeinkommens regelmäßig ein 

Dreijahresdurchschnitt zu bilden. Steuerzah-
lungen (einschließlich der Voraus- und Nach-
zahlungen) sind von dem hiernach zugrunde zu 
legenden Einkommen grundsätzlich in dem 
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Jahr abzuziehen, in dem sie geleistet wurden  
– aber nicht ausnahmslos. Denn Steuervoraus-
zahlungen, -erstattungen und -nachzahlungen 
für mehrere Jahre können insbesondere bei 
Selbstständigen und Gewerbetreibenden zu er-
heblichen Verzerrungen des unterhaltsrecht-
lich maßgeblichen Einkommens im Streitjahr 
führen. 

Dies gilt insbesondere in Fällen wie dem vorlie-
genden, in dem innerhalb eines Jahres die Ein-
kommensteuer für drei zurückliegende Jahre 
und die Vorauszahlungen für das Streitjahr ent-
richtet wurden. In einem solchen Fall sind die 
im maßgeblichen Dreijahreszeitraum geleiste-
ten durchschnittlichen Steuerzahlungen zu er-
mitteln und vom Durchschnittseinkommen des 
Streitjahres abzuziehen. 

So rechnete das Finanzamt: 480.000 EUR Durch-
schnittseinkommen in 2012 (Basis: Dreijahres-
zeitraum 2010 bis 2012) abzüglich der Steuerzah-
lungen in 2012 in Höhe von 564.000 EUR. 

So rechnete der Bundesfinanzhof: 480.000 EUR 
Durchschnittseinkommen (siehe Berechnung 
Finanzamt) abzüglich der durchschnittlichen 
Steuerzahlung von 188.000 EUR (564.000 EUR/3).

Kurzum: Nach der Berechnung des Bundesfi-
nanzhofs verblieben dem Steuerpflichtigen 
auch unter Berücksichtigung der Unterhalts-
leistungen angemessene Mittel zur Bestrei-
tung des eigenen Lebensbedarfs. 

Quelle | BFH-Urteil vom 28.4.2016, Az. VI R 21/15, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 187519

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Keine Besteuerung der Privatnutzung bei einem VW-Transporter T4
| Unternehmer müssen für einen VW-Transporter T4 keine Privatnutzung nach der Ein-Prozent-Regel 
versteuern. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

�◼ Sachverhalt

In dem Streitfall nutzte ein Handwerker einen 
zweisitzigen VW-Transporter T4. Die Fahrgast-
zelle war durch eine Metallwand von der fens-
terlosen Ladefläche abgetrennt, auf der die 
Werkzeuge untergebracht waren. 

Der Bundesfinanzhof lehnte eine Versteuerung 
der Privatnutzung nach der Ein-Prozent-Regel 
ab, da das Fahrzeug der privaten Nutzung typi-
scherweise nicht dient. 

Die Versteuerung einer Privatnutzung erfolgt 
nicht bei Kraftfahrzeugen, die wegen ihrer ob-
jektiven Beschaffenheit und Einrichtung typi-
scherweise so gut wie ausschließlich zur Beför-
derung von Gütern bestimmt sind. Das betrifft 
Lkw und Zugmaschinen, wobei allerdings nicht 
die Klassifizierung des Kfz-Steuerrechts und des 
Straßenverkehrsrechts maßgebend ist. 

Quelle | BFH-Urteil vom 17.2.2016, Az. X R 32/11, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 186746; BFH-Urteil vom 13.2.2003, Az. X R 23/01

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Neue Richtsatzsammlung für 2015

| Das Bundesfinanzministerium hat die Richtsatzsammlung für das Kalenderjahr 2015 (mit Pausch-
beträgen für unentgeltliche Wertabgaben 2015 und 2016) veröffentlicht. |

werbetreibenden zu verproben und ggf. bei Feh-
len anderer geeigneter Unterlagen zu schätzen. 

Bei formell ordnungsmäßig ermittelten Buch-
führungsergebnissen darf eine Schätzung je-

Die Richtsätze, die für die einzelnen Gewerbe-
klassen auf Basis von Betriebsergebnissen 
zahlreicher geprüfter Unternehmen ermittelt 
wurden, sind für die Finanzverwaltung ein 
Hilfsmittel, um Umsätze und Gewinne der Ge-
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doch grundsätzlich nicht allein darauf gestützt 
werden, dass die erklärten Gewinne oder Um-
sätze von den Zahlen der Richtsatzsammlung 
abweichen. Ist die Buchführung jedoch nicht 
ordnungsgemäß, ist der Gewinn zu schätzen, 
unter Umständen unter Anwendung von Richt-
sätzen. Ein Anspruch darauf, nach Richtsätzen 
besteuert zu werden, besteht nicht.

Durch die Pauschbeträge für unentgeltliche 
Wertabgaben können Warenentnahmen mo-
natlich pauschal verbucht werden. Diese Rege-
lung dient der Vereinfachung, sodass individu-
elle Zu- oder Abschläge nicht zulässig sind.

Quelle | BMF-Schreiben vom 28.7.2016, Az. IV A 4 - S 

1544/09/10001-08, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187811

GESELLSCHAFTER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGESELLSCHAFTEN

Irrtümliche Lohnzahlung: Einkünfteminderung auch  
bei beherrschenden Gesellschaftern erst bei Rückzahlung 

| Zum Arbeitslohn gehören auch irrtümliche Überweisungen des Arbeitgebers. Die Rückzahlung ist 
erst im Zeitpunkt des tatsächlichen Abflusses einkünftemindernd zu berücksichtigen. Nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs gilt dies auch bei beherrschenden Gesellschaftern. Das heißt, 
hier ist der Abfluss nicht bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit der Rückforderung anzunehmen. |

Bei beherrschenden Gesellschaftern ist der Zu-
fluss eines Vermögensvorteils nicht erst im 
Zeitpunkt der Zahlung oder der Gutschrift auf 
dem Konto des Gesellschafters, sondern be-
reits im Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung 
anzunehmen. Dies gilt zumindest dann, sofern 
der Anspruch eindeutig, unbestritten und fällig 
ist und sich gegen eine zahlungsfähige Gesell-
schaft richtet. Dies wird damit begründet, dass 
es ein beherrschender Gesellschafter regelmä-
ßig in der Hand hat, sich geschuldete Beträge 
auszahlen zu lassen. 

Dieser Grundsatz gilt allerdings nicht für den 
umgekehrten Fall, dass eine Gesellschaft einen 
Anspruch gegen einen beherrschenden Gesell-
schafter hat. Denn in einem solchen Fall liegt 

gerade keine Beherrschungssituation vor. Das 
heißt, der beherrschende Gesellschafter be-
herrscht die Gesellschaft, die beherrschte Ge-
sellschaft aber nicht den beherrschenden Ge-
sellschafter. Die beherrschte Gesellschaft hat 
es demzufolge regelmäßig nicht in der Hand, 
sich Beträge, die ihr der beherrschende Gesell-
schafter schuldet, auszahlen zu lassen. 

Kurzum: Auch bei einem beherrschenden Ge-
sellschafter ist der Abfluss einer Arbeitslohn-
rückzahlung folglich erst im Zeitpunkt der 
Leistung und nicht bereits im Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit der Forderung anzunehmen.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.4.2016, Az. VI R 13/14, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 187516

UMSATZSTEUERZAHLER

Hotelübernachtung: Überlassung von Parkplätzen unterliegt  
dem Regelsteuersatz von 19 % 

| Bei Übernachtungen in einem Hotel unterliegen nur die unmittelbar der Vermietung (Beherbergung) 
dienenden Leistungen des Hoteliers dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Die Einräumung von 
Parkmöglichkeiten an Hotelgäste gehört nicht dazu. Sie ist mit dem Regelsteuersatz von 19 % zu ver-
steuern. Das gilt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch dann, wenn hierfür kein geson-
dertes Entgelt berechnet wird und das Hotel zudem überhaupt nicht prüft, welche Gäste die Parkmög-
lichkeit nutzen. |
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Der Bundesfinanzhof hatte bereits 2013 ent-
schieden, dass die von einem Hotelier im Zu-
sammenhang mit seinen Beherbergungsleis-
tungen erbrachte Frühstücksgestellung nicht 
unmittelbar der Beherbergung dient. Gleiches 
gilt auch für die im Streitfall erfolgte Einräu-
mung von Parkmöglichkeiten zur Übernach-
tungsdienstleistung. Die Parkmöglichkeiten 
dienen nämlich nicht der eigentlichen Beher-
bergung, sondern der Verwahrung eines vom 
Hotelgast ggf. mitgeführten Fahrzeugs – und 
damit einem eigenständigen (nur mittelbar 
verbundenen) Zweck.

Sammelposten

Die Finanzverwaltung beanstandet es aus Ver-
einfachungsgründen nicht, wenn bestimmte, in 

einem Pauschalangebot enthaltene nicht be-
günstigte Leistungen in der Rechnung zu einem 
Sammelposten (z. B. „Servicepauschale“) zu-
sammengefasst und der darauf entfallende 
Entgeltanteil in einem Betrag ausgewiesen 
wird. Dies gilt z. B. für die Abgabe eines Früh-
stücks, die Überlassung von Fitnessgeräten 
und die Überlassung von Plätzen zum Abstellen 
von Fahrzeugen. Es wird ebenfalls nicht bean-
standet, wenn der auf diese Leistungen entfal-
lende Entgeltanteil mit 20 % des Pauschalprei-
ses angesetzt wird. Allerdings gilt diese Verein-
fachungsregelung nicht für Leistungen, für die 
ein gesondertes Entgelt vereinbart wird.

Quelle | BFH-Urteil vom 1.3.2016, Az. XI R 11/14, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 186908; BFH-Urteil vom 24.4.2013, Az. XI R 

3/11; Abschnitt 12.16 Abs. 12 UStAE

UMSATZSTEUERZAHLER

Anforderungen an eine zum Vorsteuerabzug berechtigende 
Rechnung: Nun ist der Europäische Gerichtshof gefragt

| Die beiden Umsatzsteuersenate des Bundesfinanzhofs haben den Europäischen Gerichtshof um 
die Klärung der Anforderungen gebeten, die an eine ordnungsgemäße Rechnung zu stellen sind, 
damit der Leistungsempfänger zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. |

Im Kern geht es um folgende Frage: Ist eine An-
schrift bereits dann vollständig, wenn der leis-
tende Unternehmer unter dieser Anschrift pos-
talisch erreichbar ist oder kommt es darauf an, 
dass er unter dieser Anschrift seine wirtschaft-
lichen Tätigkeiten entfaltet? 

Hintergrund: Die Vorlagen wurden erforderlich, 
weil ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
aus 2015 möglicherweise den Schluss zulässt, 
dass es für den Vorsteuerabzug nicht auf das 
Vorliegen aller formellen Rechnungsvorausset-
zungen ankommt oder zumindest die vollstän-
dige Anschrift des Steuerpflichtigen keine An-
schrift voraussetzt, unter der wirtschaftliche 
Tätigkeiten entfaltet wurden. Dies würde näm-

lich mit der Rechtsprechung des 5. Senats, wo-
nach ein bloßer „Briefkastensitz“ mit nur pos-
talischer Erreichbarkeit nicht ausreicht, nicht 
in Einklang stehen.

Fehlen die formellen Rechnungsvoraussetzun-
gen, kann der Vorsteuerabzug unter Umstän-
den in einem gesonderten Billigkeitsverfahren 
aus Vertrauensschutzgesichtspunkten gewährt 
werden. Insoweit haben beide Senate um Klä-
rung der Voraussetzungen gebeten.

Quelle | BFH, Beschluss vom 6.4.2016, Az. V R 25/15, unter 

www.iww.de, Abruf-Nr. 187073; BFH, Beschluss vom 6.4.2016, 

Az. XI R 20/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187074; EuGH-Urteil 

vom 22.10.2015, Az. C-277/14

UMSATZSTEUERZAHLER

Zur Kleinunternehmerregelung bei Differenzbesteuerung
| Von Gebrauchtwarenhändlern, die die Differenzbesteuerung anwenden, wird keine Umsatzsteuer er-
hoben, wenn der Differenzbetrag zwischen Verkaufs- und Einkaufspreisen im Jahr nicht über der Klein-
unternehmergrenze von 17.500 EUR liegt. So lautet zumindest die Ansicht des Finanzgerichts Köln. |
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ARBEITGEBER

Elternzeit: Unterbrechungsmeldungen ab 1.1.2017 neu geregelt

| Ab 1.1.2017 müssen Arbeitgeber auch in den Fällen, in denen die Unterbrechung wegen der Inan-
spruchnahme von Elternzeit keinen Kalendermonat umfasst, eine Unterbrechung mit dem Abgabe-
grund 52 melden – und zwar unabhängig vom Versicherungsstatus des Arbeitnehmers. |

Damit können Krankenkassen künftig in allen 
Fällen prüfen, ob die freiwillige Mitgliedschaft 
bei einer Beschäftigungsunterbrechung wegen 

Elternzeit beitragsfrei fortgesetzt werden kann.
Quelle | Besprechungsergebnisse der Spitzenverbände vom 

9.3.2016, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 185676
 

�◼ Sachverhalt

Im Streitfall ging es um einen Gebrauchtwagen-
händler, der in 2009 und 2010 jeweils Umsätze in 
Höhe von ca. 25.000 EUR erzielt hatte. Da er seine 
Fahrzeuge von Privatpersonen ohne Umsatzsteu-
er ankaufte, hätte er ohnehin nur die Differenz 
zwischen Ein- und Verkaufspreisen der Umsatz-
steuer unterwerfen müssen (Differenzbesteue-
rung). Da diese Differenzbeträge aber in beiden 
Jahren unter der Kleinunternehmergrenze von 
17.500 EUR lagen, wollte er gar keine Umsatz-
steuer abführen. Das Finanzamt hatte jedoch für 
2010 Umsatzsteuer festgesetzt, da es die Kleinun-
ternehmergrenze aufgrund des Gesamtumsatzes 
von 25.000 EUR als überschritten ansah – zu Un-
recht, wie das Finanzgericht Köln befand.

Zum Hintergrund: Kleinunternehmer müssen 
keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen, wenn 
der Umsatz im laufenden Jahr voraussichtlich

 

maximal 50.000 EUR beträgt und darüber hin-
aus im Vorjahr nicht mehr als 17.500 EUR betra-
gen hat. 

Nach Meinung des Finanzgerichts Köln ist bei 
der Ermittlung des Gesamtumsatzes nach der 
Kleinunternehmerregelung nur auf die Diffe-
renzumsätze und nicht auf die Gesamteinnah-
men abzustellen. Die Richter stützten ihre Ent-
scheidung auf Art. 288 der EU-Mehrwertsteu-
ersystemrichtlinie. Danach könnten bei Anwen-
dung der Kleinunternehmerregelung Umsätze 
nur insoweit herangezogen werden, wie sie 
auch tatsächlich der Besteuerung unterliegen.

Beachten Sie | Da gegen diese Entscheidung 
die Revision beim Bundesfinanzhof anhängig ist, 
können geeignete Fälle offengehalten werden.

Quelle | FG Köln, Urteil  vom 13.4.2016, Az. 9 K 667/14, Rev. BFH 

Az. XI R 7/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 187136

ARBEITNEHMER

Aufwendungen für ein Dienstjubiläum als Werbungskosten

| Aufwendungen für eine betriebsinterne Feier anlässlich eines Dienstjubiläums können (nahezu) aus-
schließlich beruflich veranlasst und damit Werbungskosten sein, wenn der Arbeitnehmer die Gäste 
nach abstrakten berufsbezogenen Kriterien einlädt. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

Ob die Aufwendungen beruflich oder privat ver-
anlasst sind, ist anhand mehrerer Kriterien zu 
beurteilen. Relevant sind insbesondere 

�� der Anlass der Feier (Dienstjubiläum = berufs-
bezogen; Priesterjubiläum = privat),

�� wer ist Gastgeber; wer bestimmt die Gästeliste, 
�� die Art der Gäste (z. B. Mitarbeiter oder private 
Bekannte), 

�� der Ort der Veranstaltung und 
�� ob sich die Kosten im Rahmen vergleichbarer 
betrieblicher Veranstaltungen bewegen.

Ferner verwies der Bundesfinanzhof auf sein Ur-
teil aus 2015, wonach der Schluss naheliegt, dass 
eine (nahezu) ausschließlich berufliche Veranlas-
sung vorliegt, wenn nicht nur ausgesuchte Gäste 
aus dem Berufsumfeld eingeladen, sondern die 
Einladungen nach abstrakten berufsbezogenen 
Kriterien (z. B. alle Zugehörigen einer bestimm-
ten Abteilung) ausgesprochen werden.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.1.2016, Az. VI R 24/15, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 187517; BFH-Urteil vom 8.7.2015, Az. VI R 46/14
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB 
anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2016 bis 
zum 31.12.2016 beträgt -0,88 Prozent. 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB):  
4,12 Prozent

�� für den unternehmerischen Geschäftsver-
kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 
entstanden sind: 7,12 Prozent.

Die für die Berechnung der Verzugszinsen an-
zuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit:

�◼ Berechnung der Verzugszinsen
Zeitraum Zins

vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent

vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent

vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent

vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent

vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent

vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent

vom 1.7.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent

vom 1.1.2011 bis 30.6.2011 0,12 Prozent

vom 1.7.2010 bis 31.12.2010 0,12 Prozent

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: 
Fälligkeitstermine in 09/2016
| Im Monat September 2016 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

Steuertermine (Fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 12.9.2016

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 12.9.2016

�� Einkommensteuer (vierteljährlich): 12.9.2016

�� Kirchensteuer (vierteljährlich): 12.9.2016

�� Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 12.9.2016

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen. 

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende 
dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspä-
teten Zahlung durch Überweisung endet am 
15.9.2016. Es wird an dieser Stelle nochmals da-
rauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschon-
frist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck 
gilt.

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig, für den Beitragsmonat Septem-
ber 2016 am 28.9.2016.


